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Als der alte und neue Kommissionspräsident Jacques Delors am 16. Januar 1989
in einer Rede vor dem Europäischen Parlament die programmatischen Leitlinien
der Behörde für die Amtszeit bis Ende 1992 erläuterte, konnte niemand etwas
von der Wucht der kommenden Umwälzungen in Mittel- und Osteuropa ahnen.
Delors bewies aber politischen Spürsinn, als er in Straßburg laut über neue
Formen der Zusammenarbeit mit den Nachbarn der Europäischen Gemeinschaft
nachdachte. Seine Bemerkungen waren zwar in erster Linie auf die sechs Mit-
gliedstaaten der EFTA gemünzt. Schon damals hatte Delors jedoch auch auf die
Anziehungskraft des EG-Binnenmarktes auf die übrigen europäischen Nachbarn
hingewiesen. Unter dem Eindruck der sich überstürzenden Ereignisse in der
Mitte und der Osthälfte des Alten Kontinents fand die Kommission schließlich im
Februar 1990 die kurz darauf von den Mitgliedstaaten gebilligte konzeptionelle
Antwort auf die Herausforderungen: Sie bot den reformwilligen Staaten Mittel-
und Osteuropas eine neuartige Form der Assoziierung an die Gemeinschaft an.

Wiederholt warnte die Kommission, daß die Zeit des Umbruchs nicht nur mit
Hoffnungen, sondern auch mit erheblichen Risiken für das politische Gefüge
Europas verbunden sei. Aus dieser Not versuchte sie unter der resoluten Füh-
rung ihres Präsidenten eine europapolitische Tugend zu machen. Mit dem
Standardargument, nur eine wirtschaftlich und politisch gefestigte EG könne
neue Mitglieder aufnehmen, bemühten sich die 17 Kommissare um die Beschleu-
nigung des gemeinschaftlichen Integrationstempos. Als Sonderfall galt in Brüssel
jedoch schon frühzeitig die DDR. Sie habe, falls sie es wünsche, ihren Platz in
der Gemeinschaft, versicherte Delors im Januar 1990 vor dem Europäischen
Parlament1.

Auch wenn die Debatte um die Auswirkungen der Entwicklung in Mittel- und
Osteuropa vom Herbst 1989 an immer stärker die Schlagzeilen aus Brüssel
beherrschte, blieben wichtige Entscheidungen zur Vollendung des Binnenmarktes
keineswegs aus: etwa über einheitliche Spielregeln für das "Fernsehen ohne
Grenzen" (Oktober 1989) sowie zum internationalen Wettbewerb bei Telekom-
munikationsdiensten (Dezember 1989)2. Mit der vom Straßburger Gipfel im
Dezember 1989 für Ende 1990 einberufenen Regierungskonferenz zur Änderung
der Römischen Verträge nahmen die Mitgliedstaaten ein Ziel konkret in Angriff,
das dem ehemaligen französischen Wirtschafts- und Finanzminister Delors
besonders am Herzen liegt: die Verwirklichung der europäischen Wirtschafts-
und Währungsunion. Die Kommissare machten allerdings keinerlei Hehl aus
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ihren weitergesteckten Integrationszielen, als sie Anfang 1990 selbstbewußt im
EG-Gesamtbericht für 1989 den Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher und
politischer Einigung herausstellten: "Der Prozeß der Verwirklichung des Wirt-
schafts- und Sozialraums ist endgültig irreversibel, und die Gemeinschaft steht im
Vorfeld einer Wirtschafts- unnd Währungsunion, die aufgrund ihrer Zielsetzun-
gen den Kreuzungspunkt von wirtschaftlicher Integration und politischer Union
darstellt"3.

Auf dem Weg zum grenzenlosen Binnenmarkt

Drei Jahre vor dem magischen Termin des 31. Dezember 1992 sind knapp 60%
des im Weißbuch zur Vollendung des Binnenmarktes von der Kommission Mitte
1985 vorgesehenen Arbeitsprogramms bewältigt4. In ihrer Bilanz des Jahres 1989
hob die Kommission besonders die Entscheidungen zur Liberalisierung der
Finanzdienstleistungen und des öffentlichen Auftragswesens sowie eine Reihe von
Regelungen zur Angleichung des Gesellschaftsrechts und der technischen Nor-
men hervor5. Zu den Minuspunkten zählte sie vor allem die Verzögerungen
beim Abbau der innergemeinschaftlichen Grenzkontrollen, bei der Angleichung
der indirekten Steuern sowie beim Schutz des geistigen Eigentums.

Den Stand der Marktintegration maß die Behörde an zwei weiteren Indikato-
ren: der Umsetzung von gemeinschaftlichen Regelungen in einzelstaatliches
Recht sowie an Maßnahmen von Regierungen und Unternehmen zur Anpassung
der Wirtschaft an die Bedingungen des Binnenmarktes6. Positiv vermerkte die
Kommission, daß alle Mitgliedstaaten Steuerreformen verwirklicht oder angekün-
digt hätten. Dies führe zu einer Vereinfachung der Systeme und in der Regel
auch zu Steuererleichterungen für Unternehmen und Privatpersonen. Ungeachtet
des im Ministerrat noch ungelösten Konflikts um die Angleichung der indirekten
Steuern hätten mehrere Mitgliedstaaten ihre Sätze dem EG-Durchschnitt angenä-
hert. Beifall fand in Brüssel auch das deutsche Gesetz zur Aufhebung des
Monopols der Bundespost bei Telekommunikationsgeräten für Endbenutzer. Als
Antwort der Regierungen auf die sich wandelnden Bedingungen im Binnenmarkt
wertete die Kommission ferner die vollzogene oder geplante Beseitigung von
Preiskontrollen in Frankreich, Griechenland, Portugal und Spanien. In Frank-
reich und Italien würden die Kapitalverkehrskontrollen entsprechend dem Be-
schluß der EG-Finanzminister vom Juni 1988 termingerecht bis Juli 1990 wegfal-
len. Auch die Staaten mit mehrjährigen Übergangsfristen (Griechenland, Irland,
Portugal, Spanien), bewegten sich bereits ausnahmslos auf einen Abbau der
Devisenkontrollen zu.

Aus einer Mitte 1989 bei EG-Unternehmen vorgenommenen Umfrage folgerte
die Kommission, daß sich ein erheblicher Anteil des zu beoachtenden Investi-
tionsschubes auf die Anpassung der Wirtschaft an ein von verschärften Wettbe-
werbsbedingungen geprägtes Umfeld zurückführen läßt7. Gleichzeitig warnte die
Behörde jedoch vor nachlassendem Schwung bei der Übertragung des Weißbuch-
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Programms in einzelstaatliches Recht: "Die geschaffenen Erwartungen würden
enttäuscht, was Investitionen, Wachstum und Beschäftigung beeinträchtigen
würde8." Wiederholt hat die Kommission daher seit Herbst 1989 Verzögerungen
in allen Mitgliedstaaten bei der Umsetzung von EG-Vorschriften beklagt9. Von
65 Weißbuch-Regelungen, die Mitte August 1988 eigentlich gemeinschaftsweit
rechtswirksam hätten sein müssen, waren lediglich sieben von allen EG-Ländern
in einzelstaatliches Recht übernommen worden. Bei insgesamt 512 umgesetzten
Regelungen hatten die EG-Staaten bis zu diesem Zeitpunkt nicht einmal 60%
des Programms absolviert. Bis Ende Februar 1990 stieg dieser Anteil bei insge-
samt 712 rechtmäßig übernommenen Bestimmungen auf rund 70%. In ihrem
Arbeitsprogramm für 1990 hat die Kommission unter anderem angekündigt,
künftig die EG-Länder alle sechs Monate mit einem Bericht zum Stand der
Umsetzung des Programms zu konfrontieren, "um die Grundlagen für eine
zentrale und ständige Kontrolle zu schaffen"10.

Für Unmut sorgte in der EG-Behörde auch der mangelhafte Respekt vor
Entscheidungen der Kommission und Urteilen des Europäischen Gerichtshofes.
Auf einer Sitzung der Kommission Mitte Oktober 1989 standen allein 1400
vermutete Vertragsverstöße auf der Tagesordnung. Nach dem Vorbild der
Umweltpolitik nahm sich die Behörde daher vor, verstärkt öffentlich auf Ver-
säumnisse der Mitgliedstaaten hinzuweisen und eine einvernehmliche Lösung
anzustreben. Dies erschien Binnenmarktkommissar Bangemann vielversprechen-
der, als die zur Verfügung stehenden schwerfälligen EG-Rechtsinstrumente
auszuschöpfen: "Die Kommission ist kein juristischer Wachhund. Sie ist ein
politisches Organ. Sie ist der Wächter der Verträge. Aber das heißt nicht, daß sie
nur mit juristischen Mitteln arbeiten dürfte"11. Die Möglichkeit, statt auf Richtli-
nien stärker auf unmittelbar in allen Mitgliedstaaten gültige Verordnungen
zurückzugreifen, wurde in Brüssel wegen der mangelnden Flexibilität bei diesem
Rechtsinstrument verworfen.

Auf dem Weg zur Währungsunion

Spätestens seit dem europapolitischen Grundsatzstreit mit der britischen Premier-
ministerin Margaret Thatcher im Herbst 1988 waren die letzten Zweifel an der
Strategie der Kommission geschwunden12. Demnach gilt für Brüssel jede integra-
tionspolitische Maßnahme lediglich als Zwischenetappe, der zwangsläufig weitere
Schritte folgen müssen. Es war kein Zufall, daß Kommissionspräsident Delors
fast auf den Tag genau ein Jahr nach der vielbeachteten Ansprache der briti-
schen Premierministerin vom gleichen Rednerpult in Brügge aus unter Hinweis
auf die aktuelle Entwicklung in Mittel- und Osteuropa die Losung ausgab: "Die
Geschichte beschleunigt ihren Lauf. Auch wir müssen unser Tempo steigern"13.
Gemeinsam mit dem Europäischen Parlament forderte Delors wiedeiholt, die für
Ende 1990 einberufene Regierungskonferenz zur Vollendung der Wirtschafts-
und Währungsunion zu nutzen, um auch Vertragsänderungen im Hinblick auf
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die politische Union mit einer Stärkung der Rolle von Kommission und EG-
Volksvertretung im institutionellen Kräftedreieck konkret ins Auge zu fassen.
Entscheidend sei, so Delors am 14. März 1990 in Straßburg, daß die Debatte um
die politische Integration nicht die Bemühungen um die Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion beeinträchtige. Dies gelte auch umgekehrt14.

Neben weiteren Fortschritten auf dem Weg zum Binnenmarkt galt das Augen-
merk der Kommission vor allem der währungspolitischen Integration. Im Vorfeld
des informellen Treffens der Wirtschafts- und Finanzminister Ende März 1990 in
Irland erläuterte die Kommission in einem Arbeitsdokument ihre Vorstellungen
zur Ausgestaltung der Wirtschafts- und Währungsunion15. Sie griff dabei weitge-
hend auf den im April 1989 vorgelegten Stufenplan des "Delors-Ausschusses"16

zurück. Lediglich in zwei Punkten wich die Kommission deutlich vom Bericht des
"Delors-Ausschusses" ab. Sie gab dem Ziel einer einheitlichen europäischen
Währung eindeutig den Vorzug. Ferner lehnte sie verbindliche Auflagen zur
Begrenzung der öffentlichen Defizite ab. Auf mindestens 15 Mrd. ECU pro Jahr
schätzte die Behörde die Kostenvorteile einer Währungsunion für Wirtschaft und
Verbraucher in der EG17.

Die Kommission im institutionellen Kräftedreieck

Im Laufe des Jahres 1989 zeigte sich auch immer deutlicher, daß sich die Kom-
mission keineswegs mit den ihr zugedachten klassischen Funktionen des Integra-
tionsmotors und der Hüterin der Römischen Verträge zufriedengeben würde.
Bezeichnend für ihr Rollenverständnis war, daß sie Mitte Juli von den sieben
Teilnehmerstaaten des Pariser Weltwirtschaftsgipfels die Aufgabe zur Koordinie-
rung des Hilfsprogramms von insgesamt 24 westlichen Industrieländern ("G-24")
für Mittel- und Osteuropa anstrebte und auch erhielt. Treffend kommentierte ein
französisches Nachrichtenmagazin damals den Prestigegewinn: "Das achte Mitglied
der Siebenerbande ist endlich anerkannt"18.

Auch 1989 machte die Kommission allerdings nur selten von der durch die
Einheitliche Europäische Akte eingeräumten Möglichkeit Gebrauch, durch
Bündnisse mit dem Parlament den Rat politisch unter Druck zu setzen. Der im
EG-Gesamtbericht für 1989 enthaltene Hinweis, die Kommission habe in "mehr
als 49 Prozent" der Fälle Änderungsvorschläge des Parlaments in ihre Vorlage
für die zweite Gesetzeslesung durch den Rat übernommen19, täuscht über die
Realitäten des EG-Entscheidungsprozesses hinweg. Zu den wenigen Ausnahmen
zählte das Umschwenken der Kommission im Frühjahr 1989 auf die strengen
US-Abgasnormen für Kleinwagen, nachdem dies das für Umweltschutz verant-
wortliche Mitglied, Carlo Ripa di Meana, zunächst noch abglehnt hatte. Gemein-
sam mit dem allmählich gemeiaschaftsweit erwachenden Umweltbewußtsein
erzwang das Bündnis zwischen Kommission und Parlament im Juni 1989 in der
abschließenden zweiten Lesung des Rates eine Verschärfung der Grenzwerte.
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Während sich das gemeinschaftliche Verfahren der Beschlußfassung nach
Ansicht der Kommission zufriedenstellend entwickelte, stieß die Handhabung der
Exekutivbefugnisse, die der Behörde laut EEA für die Anwendnung von Ratsbe-
schlüssen zukommen, weiterhin auf deutliche Kritik. Nur in sieben statt der von
der Kommission vorgesehenen 27 Fälle ließ sich der Rat auf das Verfahren des
Beratenden Ausschusses ein, bei dem die Mitgliedstaaten Maßnahmen des
Exekutivorgans nicht blockieren können20.

Selbstbewußtsein der Chefetage

Überraschend mühelos überstand die zu Jahresanfang 1989 personell umgebildete
EG-Behörde den Weggang der politischen Schwergewichte Peter Sutherland
(Wettbewerbspolitik) und Lord Francis Arthur Cockfield (Binnenmarkt). Durch
eine geschickte Ressortverteilung hatte Delors sichergestellt, daß er noch stärker
als in seiner Amtszeit von 1985 bis Ende 1989 dem Brüsseler Geschehen seinen
persönlichen Stempel aufdrücken würde21. Gerade den kritisch beäugten Neulin-
gen Martin Bangemann (Binnenmarkt und Industriepolitik) sowie Sir Leon
Brittan (Wettbewerb und finanzielle Dienstleistungen) gelang es neben den in
Brüssel alteingesessenen Kommissaren Andriessen (Außenbeziehungen) und
Henning Christoffersen (Wirtschaft und Finanzen) am ehesten, aus dem langen
Schatten des Kommissionspräsidenten herauszutreten. Brittan begnügte sich
keineswegs mit der Rolle eines "Schoßhündchens" der britischen Premierministe-
rin, sondern fügte sich nahtlos in die gute Tradition seiner Brüsseler Amtsvor-
gänger Andriessen und Sutherland ein. Wiederholt forderte er öffentlich den
Beitritt Großbritanniens zum Europäischen Währungssystem. Das ins Haushalts-
ressort hinübergewechselte zweite deutsche Kommissionsmitglied Peter Schmid-
huber rückte dagegen noch stärker als in den Jahren vor 1989 in den Hinter-
grund des Brüsseler Geschehens. Die eigentliche Bewährungsprobe auf seinem
neuen Posten steht Schmidhuber allerdings mit der Ausarbeitung einer gemein-
schaftlichen Finanzordnung für die Zeit nach Ende 1992 erst noch bevor.

Star im Kommissarsensemble blieb aber auch 1989 Delors, "Technokrat und
politischer Moralist, Linkskatholik und Gewerkschafter"22. Sein Wirkungsgrad
erklärt sich teilweise aus seinem persönlichen Werdegang. Als spätberufenes
Mitglied der Sozialistischen Partei, das einst als enger Berater des gaullistisches
Premierministers Jacques Chaban-Delmas erstmals politische Höhenluft ge-
schnuppert hatte, kennt Delors keine Berührungsängste. Gerne zeigt er sich an
der Seite von europäischen Großindustriellen, wie sie etwa im Verband der
"European Round Table" zusammengeschlossen sind. Seine guten Beziehungen
zu den Gewerkschaften nutzte er Anfang 1989, um den Dialog der Sozialpartner
auf EG-Ebene wiederanzukurbeln. Der Kommissionspräsident - "Baumeister
einer neuen europäischen Ordnungsmacht"23 - schafft es, enge Kontakte mit
Politik und Wirtschaft zu pflegen, gleichzeitig aber auch die Distanz um sich
herum zu wahren, die ihn mit einer Aura der Unnahbarkeit umgibt.
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Auch 1989 erlag Delors freilich gelegentlich seiner Neigung zur Selbstgerech-
tigkeit und zur "politique politicienne", wie in seiner französischen Heimat
Effekthascherei gelegentlich umschrieben wird. Musterbeispiel hierfür ist die im
Europäischen Parlament abfällig als "Umweltdatensammlung"24 bezeichnete
Umweltagentur. Schon in der Antrittsrede als alter und neuer Chef der EG-
Behörde im Januar 1989 hatte Delors die Idee einer Umweltagentur dem Euro-
päischen Parlament vorgetragen25. Damals hatten Delors und Ripa di Meana in
Straßburg Beifall, in den eigenen Dienststellen aber auch Kopfschütteln geerntet.
Zu verschwommen erschien die Vision, die sich hinter dem vielversprechenden
Begriff "Europäische Umweltagentur" verbarg. Im Juni wurde Ripa di Meana
konkreter: Als Hauptziel nannte er den Aufbau eines europaweiten - auch über
die Grenzen der EG hinausgehenden - "Meß- und Prüfsystems für die Um-
welt"26.

Reibungsflächen zwischen Kommission und Rat

Einen Reinfall erlebte die Kommission 1989 mit dem großangekündigten Projekt
einer Sozialcharta der Arbeitnehmerrechte, das die Mitgliedstaaten feierlich zur
Verwirklichung der "sozialen Dimension" des Binnenmarktes verpflichten sollte.
Der erhoffte politische Impuls blieb aus. Obwohl sie schon frühzeitig mit Rück-
sicht auf britische Vorbehalte zur "Charta der Allgemeinplätze"27 verwässert
wurde, versagte ihr Premierministerin Thatcher auf dem Straßburger EG-Gipfel
im Dezember 1989 schließlich die Unterschrift. Als die Kommission kurz zuvor
ein sozialpolitisches Aktionsprogramm mit 46 - im einzelnen noch auszuformulie-
renden Vorschlägen - ankündigte28, stand sie daher kaum besser als vor Jahres-
frist da.

Auf Ablehnung stieß die Kommission nicht nur in London mit ihrem vom
Europäischen Parlament mitgetragenen Versuch, Sozialpolitik durch eine großzü-
gige Auslegung von Artikel 118a des EWG-Vertrags über Mehrheitsbeschlüsse
zu betreiben. Auch die Bundesregierung lehnte aus Furcht vor einer Senkung
des deutschen Schutzniveaus eine "Überdehnung" des Artikels 118a ab. Auch in
anderen Bereichen der Sozialpolitik sah Bonn Anlaß, "Versuchen der Kommis-
sion, ihre Kompetenzen auszuweiten, Einhalt zu gebieten"29. Dazu zählten
besonders die auf Initiative Brüssels mit einfacher Mehrheit unter Berufung auf
Artikel 128 des EWG-Vertrags getroffenen Beschlüsse über finanzwirksame
Bildungsprogramme sowie der von Binnenmarktkommissar Bangemann vorberei-
tete Vorschlag zum Statut der Europäischen Aktiengesellschaft30. Die darin
enthaltenen Wahlmöglichkeiten unter drei Modellen der Mitbestimmung stützen
sich auf Artikel 54g statt auf Artikel 100a Absatz 2 des Vertrags, der Beschlüsse
mit qualifizierter Mehrheit bei arbeitnehmerrechtlichen Fragen ausdrücklich
ausklammert.

Einem politischen Drahtseilakt glich auch die von Bangemann und Andriessen
federführend verantwortete Kommissionsstrategie über den künftigen Zugang
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japanischer Automobile zum EG-Binnenmarkt. Obwohl beide Kommissare
offiziell nicht von einem Selbstbeschränkungsabkommen mit Tokio sprachen,
kamen die Zielsetzungen der Brüsseler Behörde dem nach eigenem Eingeständnis
gleich. Da es aber aus Sicht der Kommission nicht um den formellen Abschluß
eines Handelsabkommen mit Japan ging, glaubte sich die Behörde aufgrund ihrer
Zuständigkeiten in der Außenhandelspolitik nicht auf ein offizielles Verhand-
lungsmandat des Rates angewiesen - eine Haltung, die vor allem in Frankreich,
Italien und Spanien Entrüstung auslöste31.

Bilanz und Ausblick

Auch 1989 konnte die Kommission unter der straffen Amtsführung von Jacques
Delors ihre institutionelle Stellung weiter ausbauen. Die Spannungen mit dem
Rat nahmen gleichzeitig zu, weil die Behörde nicht nur in ihren Funktionen als
Integrationsmotor und Hüterin der Römischen Verträge selbstbewußt auftrat,
sondern sich in der Rolle des Exekutivorgans immer mehr als Vorläuferin einer
künftigen europäischen Regierung verstand. Die Umwälzungen in Mittel- und
Osteuropa und das letztlich erfolgreich beanspruchte Mitspracherecht beim
deutschen Einigungsprozeß eröffneten der Kommission zudem die Möglichkeit,
ein Hauptakteur bei der wirtschaftlichen und politischen Neugestaltung des Alten
Kontinents zu werden.
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